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Ausschluss bestimmter Bauwerke und Anlagen bzw. bestimmter Verwendu-
ngen“ zulässig ist. „Bei Handelsbetrieben ist darüber hinaus die Beschränkung
oder der Ausschluss eines bestimmten Warenangebotes zulässig.“ Die konkr-
ete Nutzungsabsicht des Erdgeschoßes mit max. 1.500 m² an Gesamtverkauf-
sfläche ist den Planunterlagen noch nicht zu entnehmen, infolge der Vornu-
tzung teilweise in Form eines Nahversorgers / Lebensmittelgeschäft, besteht
die Vermutung, dass wiederum eine Nahversorger angesiedelt werden soll.
Aus ortsplanerischer Sicht sollt jedenfalls darüber beraten werden, ob aufg-
rund der Lage außerhalb der Stadtmauern bestimmte Nutzungen ausgeschlo-
ssen werden sollen, um die Geschäftsfunktion des historischen Stadtkerns
nicht zu gefährden.

 Erschließung: Die Aufschließung wird über die bestehende Zu- und Ausfahrt
im Westen der Forstbergstraße sowie im Osten über die Kasernenstraße erf-
olgen. Im Osten erfolgt einerseits die Zulieferung des Gewerbebetriebes sowie
die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage. Die Zu- und Ausfahrtsregelung wurde be-
reits, aufgrund der Erstellung des Verkehrskonzeptes „City Garage-Enns“, mit
der Landesstraßenverwaltung, abgestimmt.

 Schallschutztechnische Maßnahmen: Aufgrund des Lärmpegels der beiden
Landesstraßen (siehe Abb. 19) befindet sich die Liegenschaft in einem verlärm-
ten Bereich. Aufgrund der geplantenWohnnutzung sind entsprechende schall-
schutztechnische Maßnahmen bei der weiteren Planung der Wohnanlage
nachweislich zu berücksichtigten.

Abb. 19: Nacht-Lärmpegel der Forstbergstraße und Dragonerstraße, lärminfo.at

 Technische Infrastruktur: Sämtliche sonstige erforderliche technische Infrast-
ruktur wie Kanal und Wasserversorgung ist aufgrund der zentralen Siedlungsl-
age in Nahbereich vorhanden und kann daher mit vertretbarem technischem
und finanziellem Aufwand erweitert werden. Die Wasserversorgung erfolgt
über die Ortswasserleitung. Die Abwässer sind in das örtliche Kanalnetz zu en-
tsorgen. Ein mit der Behörde abgestimmtes Oberflächenentwässerungskonz-
ept ist zu erstellen.
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 Öffentlicher Verkehr: Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist fußl-
äufig gegeben. Die nächstgelegenen Haltestellen liegen innerhalb eines
Radius von 250 m.

 Soziale Infrastruktur und Nahversorger: Die fußläufige Erreichbarkeit zu Nahv-
ersorgern und sozialer Infrastruktur ist aufgrund der zentralen Lage gegeben.

 Bauverbotsbereich der Landesstraßen: Das Umwidmungsgebiet liegt teilw-
eise im Bauverbotsbereich der Forstbergstraße. Da das Verkehrskonzept mit
Zu- und Ausfahrtsregelung bereits mit der Landesstraßenverwaltung abges-
timmt wurde, kann von einer Zustimmung seitens der Straßenverwaltung au-
sgegangen werden. Zudem werden im BBPL entsprechende Zu- und Ausfahr-
tsverbote definiert.

 Aufgrund der zentralen Ortslage sowie der Lage an einemmarkanten Verkehr-
sknoten ist auf eine entsprechende architektonische Qualität und anspreche-
nder Außenraumgestaltung zu achten. Aus ortsplanerischer Sicht wurde diese
in der vorliegenden Entwurfsplanung berücksichtigt.

 Baulandbilanz, Baulandsicherung und Baulandbedarf: Da es sich um eine
bebaute Liegenschaft handelt, hat die gegenständliche Änderung des Fläche-
nwidmungsplanes keine Auswirkungen auf die Baulandbilanz und die Baula-
ndsicherung. Der Baulandbedarf liegt insbesondere darin, dass zentralörtliche
Grundstücke bevorzugt bebaut und genutzt werden sollen. Die Reaktivierung
leerstehender Objekte in voll aufgeschlossenen Gebieten steht daher an ers-
ter Stelle bei der Deckung des Baulandbedarfs für den örtliche Wohnbevölke-
rung und Wirtschaftstreibenden.

Abb. 20:: Ausschnitt aus dem rechtskr. FWP

05

Abb. 21:: FWP Änderung AE 5.35
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Abb. 22: FWP-Änderung 5.35 Detail mit Orthophoto

4.3 Beabsichtigte Erstellung des Bebauungsplan Nr. 81 „Dragoner Allee“:
Um eine weitere geordnete und zweckmäßige Bebauung auf der gegenstä-
ndlichen Liegenschaft zu gewährleisten haben sich die baulichen Parameter
des Bebauungsplanes Nr. 81 an der Umgebungsstruktur zu orientieren. Für die
betreffenden Grundstücke sollen unter Berücksichtigung einer verträglichen
Nachverdichtung und einer damit verbundenen sparsamen Grundinanspruchn-
ahme sowie auf Grundlage der vom Ortsplaner vorgenommenen städteb-
aulichen Beurteilung der Liegenschaft vom 26.02.2021 folgende Parameter fes-
tgelegt werden:
 Kerngebiet (K) in offener Bauweise (o): Ungeachtet der Baufluchtlinien hat

bei einer offenen Bauweise bei Gebäudeteilen die höher als 9 m sind, der Ab-
stand von der Bauplatz- oder Nachbargrundgrenze wenigstens ein Drittel ih-
rer Höhe (bzw. h/3) zu betragen. In Gebieten mit offener Bauweise können –
unter Einhaltung der begrenzenden hinteren und seitlichen Baufluchtlinien -
Grundstücksteilungen stattfinden.

 Straßenfluchtlinien: sind jene Grenzen zwischen öffentlichen/öffentlich nutzba-
ren/privaten Verkehrsflächen und anderen Grundstücken. Diese befinden sich
an der Kasernenstraße im Süden, entlang der Steyrer Straße/Kasernenstraße
im Osten, entlang der Dragoner Straße im Norden und der Forstbergstraße im
Westen. Nach Auskunft der Stadtgemeinde Enns sind keine weiteren Grund-
abtretungen für das Straßen- Rad- und Fußwegenetz erforderlich.
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Verkehrsfläche: Die direkte verkehrstechnische Anbindung des Planungsgebi-
ets für den MIV erfolgt im über die Forstbergstraße oder Dr. Renner Straße.
Die Zu- und Abfahrt in die geplante Tiefgarage so auch die Anfahrt zu den St-
ellplätzen im Erdgeschoß und die Anlieferung des Geschäftsflächen ist im Os-
ten Steyrer Straße/Kasernenstraße vorgesehen. Entlang der restlichen Gru-
ndstücksgrenzen hin zu den Landestraßen bzw. öffentlichen Gut ist ein „Zu-
und Ausfahrtsverbot“ definiert.

 Baufluchtlinien: Die Baufluchtlinien orientieren sich an die geplante Bebauung
und lassen ausreichend Abstand zu den öffentlichen Wegen. Zudem werden
diese derart festgelegt, dass unterschiedliche Geschoßhöhen und rückverse-
tze Geschoße gewahrt bleiben. In der Erdgeschoßzone ist eine verbindliche
Arkardierung eingetragen, um das Bauwerk in der Ansichtswirksamkeit zu gli-
edern bzw. aufzulockern.

 Grundstücksgrenzen: Die Grundstücke Nr. 1212/3 und 1212/38, KG Enns inn-
erhalb des Planungsgebiets sind zusammenzulegen. Folglich sind planlich die
aufzulassenden Grundstücke dargestellt.

 Gebäudehöhen orientieren sich an der Umgebungsbebauung und sind mit II –
IV Geschoßen festgelegt. Bei der Anzahl der Geschoße wird das Sockelge-
schoß mit max. 6,00 m und die darüberliegenden Geschoße mit max. 3,50 be-
schränkt.
Trauf- und Firsthöhen:
Die max. zulässige Trauf- und Firsthöhe wird über eine Bezugshöhe in Meter
über Adria, welche 271,00 m beträgt, festgelegt. Von dieser Bezugshöhe aus
werden die in der Nutzungsschablone angegebenen max. Trauf- und Firsth-
öhen addiert (Anmerkung: Die Bezugshöhe in m. ü. A. gibt nicht die FFOK des
EG an!). Somit wird der südlichste Bereich mit einer zweigeschoßigen (II) Beb-
auung und einer FHmax von 10,00 m bezogen auf 271,00 m = 281,00 m festg-
elegt. Zu den anderen Seiten hin wird die Gebäudehöhe mit einer dreigescho-
ßigen (III) Bebauung und einer FHmax von 12 m bezogen auf 271,00 m =
283,00 m festgelegt. Um das Gebäude an einem zentralen Knotenpunkt im
Ennser Stadtgebiet nicht zu wuchtig erscheinen zu lassen, soll der Gebäudeb-
ereich, welcher eine viergeschoßige (IV) Bebauung zulässt, rückversetzt er-
richtet werden. Hier ist eine FHmax von 16,00 m bezogen auf 271,00 m =
287,00 m möglich. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist mittels Baufluchtlinien
geregelt.
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Abb. 23: Schnitt der geplanten Gebäude mit Darstellung der Geschoße und Bezugshöhe,

Neuhauser, 26.07.2022

 Maß der baulichen Nutzung: Neben einer Hotelanlage mit ca. 80 Zimmer sind
derzeit auch ca. 31 Wohnungen geplant. Aufgrund der Lage innerhalb eines
stark verlärmten Bereiches an der Kreuzung Dragoner-Straße / Forstbergstr-
aße kann keinesfalls von einem prädestiniertenWohnbauland gesprochen we-
rden. Bedingt durch die Aufwertung in Form der Widmung Kerngebiet, soll der
Standort insbesondere für die Ansiedlung von „Betrieben“ genutzt werden und
die Wohnfunktion nur untergeordnete Bedeutung haben. Aus ortsplanerischer
Sicht sollte daher das Maß der baulichen Nutzung durch die Beschränkung der
Anzahl von Wohneinheiten mit max. 40 vorgegeben. Gegebenenfalls könnte
die Zulässigkeit von dauerhaftemWohnen auf den südlichen Bereich beschrä-
nkt werden. Auf die Angabe einer maximal zulässigen Geschoßflächenzahl
wird aufgrund der beschränkenden Baufluchtlinien, Geschoßigkeit und Höhe-
nangaben sowie der zentralen Lage umgeben von ausschließlich Verkehr-
sflächen zunächst Abstand genommen. Bei einer Bauplatzgröße von ca. 5.846
m² und einer angegebenen Gesamtbruttogeschoßfläche von ca. 8.522 m² err-
echnet sich eine GFZ von ca. 1,45.

 Stellplätze für KFZ: Grundsätzlich sind gemäß den allgemein gültigen Vorg-
aben der Stadtgemeinde Enns pro Wohneinheit 2 Stellplätze für Kraftfahrz-
euge auf eigenem Grund bereit zu stellen. Aufgrund der Nähe zum Stadtzent-
rum und damit verbunden dem öffentlichen Personenverkehr, kann aus ortspl-
anerischer Sicht bei Vorlage eines schlüssigen Mobilitätskonzepts der Stellpla-
tzschlüssen auf 1:1,5 Stellplätze pro Wohneinheit reduziert werden. Die Er-
richtung einer Tiefgarage wird verbindlich vorgegeben. Zudem ist in der aktu-
ellen Planung auch eine zusätzliche „City-Garage“ für Bewohner und Be-
sucher der Ennser Altstadt angedacht. In der derzeitigen Planung sind 419
KFZ Stellplätze (mit City Garage) und 279 KFZ Stellplätze (ohne City Garage)
geplant. Bei 31 Wohneinheiten werden 62 Stellplätze, (bei einem Stellplatz-
schlüssel von 1:1,5 45 Stellplätze benötigt), bei 1.500 m² Gewerbefläche /30
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m² = 50 KFZ Stellplätze, bei einem Hotel mit 80 Zimmer sind 80 Stellplätze erf-
orderlich. Dies ergibt in Summe einen Stellplatznachweis zwischen 175 und
192 KFZ-Stellplätzen.

Abb. 24: Planungsgegenständlicher Bebauungsplan Nr. 81 (Stand: 23.11.2022)

 Flächen für Gemeinschaftsanlagen: Gemäß § 11 der OÖ BauTV idgF müssen
Kinderspielplätze bzw. Flächen für Gemeinschaftsanlagen für Wohnanlagen
ab 4 Einheiten zur Verfügung gestellt werden und eine Größe von 100 m² zuz-
üglich 10 m² je Wohnung aufweisen. Im Übrigen ist mindestens die Hälfte der
Spielplatzfläche als Grünfläche zu gestalten. Kinderspielplätze sind gegen-
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über Anlagen, von denen Gefahren für das Leben, die Gesundheit oder die kö-
rperliche Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer ausgehen, insbesondere
gegenüber Verkehrsflächen und Stellplätzen sowie gegenüber Stellen, an de-
nen Absturzgefahr besteht, durch Zäune, Geländer oder ähnliche Einrichtu-
ngen zu sichern. Für das geplante Bauvorhaben wären bei 31 WE insgesamt
410 m² an Spielplatzfläche zur Verfügung zu stellen. Derzeit sind diese 595 m²
lt. Baubeschreibung im südlichen Anschluss an das 1. Obergeschoss geplant,
gleichzeitig soll auch der Innenhof im Ausmaß von 300 m² als Parkfläche ge-
nutzt werden.

 Abzutragende Gebäude: Folglich sind planlich die abzutragenden Gebäude
dargestellt

 Weitere Bestimmungen und eine detaillierte Erläuterung der angeführten Pu-
nkte sind den im Plan integrierten Satzungen des Bebauungsplans Nr.
81/2022 „Dragoner Allee“ zu entnehmen:

5. Interessensabwägung:

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Flächenwidmungspläne und Beb-
auungspläne geändert werden, wenn nachvollziehbare öffentliche Interessen dafür-
sprechen oder diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht widersp-
richt, wobei auf Interessen Dritter möglichst Rücksicht zu nehmen ist. Weiters hat
gemäß § 31 des OÖ ROG idgF jede Gemeinde in Durchführung der Aufgaben der
örtlichen Raumordnung durch Verordnung Bebauungspläne zu erlassen, soweit
dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung oder zur Err-
eichung eines möglichst wirksamen Umweltschutzes erforderlich ist. Im Interesse
der baulichen Ordnung sind die erforderliche räumliche Verteilung der Gebäude so-
wie das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine gegensei-
tige Beeinträchtigung (ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne, Erfordernisse
des Umweltschutzes - insbesondere auch im Hinblick auf die Ermöglichung einer
ökologischen Bauweise) vermieden wird.
Die gegenständliche Abänderung des Flächenwidmungsplanes inkl. der Erstellung
eines Bebauungsplanes liegt neben dem privaten Interesse der Forstbergstraße 1
Projekt GmbH auch im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Enns zur Sch-
affung von zentralen Wohn- und Gewerbeflächen sowie Hotelzimmer in zentraler
Lage mit hervorragender Anbindung an die vorhandene technische und soziale Infr-
astruktur des Ennser Stadtzentrums. Zudem dient das Vorhaben - sofern mit der
Änderung nun auch eine zeitnahe Bebauung verbunden ist - zur Leerstandsmobili-
sierung infolge des geplanten Abbruchs samt Neubebauung und führt dies zu einer
Nachverdichtung im prioritären Siedlungsschwerpunkt. Im Rahmen einer vorangeg-
angenen Strukturuntersuchung wurden die baulichen Parameter entsprechend der
unmittelbaren Umgebung dargestellt und kann auf Grundlage der daraus resultiere-
nden Ergebnisse das Vorhaben insgesamt als städtebaulich verträglich eingestuft
werden.
Aufgrund der getroffenen Bebauungsfestlegungen, wie beschränkende Baufluchtli-
nien, Vorgabe der Anzahl der Geschoße und damit verbunden maximale Bauhöhen,
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sowie der rückversetzten Obergeschoße und die Einbindung eines mit der Behörde
abgestimmten Verkehrskonzeptes, ist gewährleistet, dass das geplante Bauvorh-
aben städtebaulich noch mit dem unmittelbaren Umfeld verträglich bleibt und kön-
nen somit auch die Interessen Dritter ausreichend berücksichtigt werden Die Ände-
rung der Flächenwidmung samt Bebauungsplanung entspricht sowohl den Planu-
ngszielen der Stadtgemeinde als auch den Grundsätzen und Zielen des Oö. ROG
1994 idgF.

Zusammenfassende Beurteilung:
Aus ortsplanerischer Sicht kann der 35. Abänderung des Flächenwidmungsplanes Nr.
05 und der Erstellung des BEB 81 „Dragoner Allee“ für die Grundstücke Parz. Nr.
1212/3 und 1212/38 (KG 45102 Enns) - wie in den Änderungsplänen dargestellt und
unter Berücksichtigung der Ausführungen in Pkt. 4 - zugestimmt werden.

Gemäß den Bestimmungen des § 33 Abs. 2 des Oö. Raumordnungsgesetzes, LGBl.
69/2015, wurde den Planungsträgern vom 22.12.2022 bis 22.02.2023 Gelegenheit
zur Stellungnahme gegeben.

Vom Amt der O.ö. Landesregierung, Abt. Raumordnung wird in der Stellung-
nahme vom 27.02.2023 zur gegenständlichen Bebauungsplan-Änderung folge-
ndes mitgeteilt:
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Stellungnahme Abteilung Straßenneubau und -erhaltung:

Stellungnahme Abteilung Umweltschutz:
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Stellungnahme Linz Netz GmbH

Stellungnahme ENDIGRA Immolnvest GmbH:
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Stellungnahme Immobridge GmbH:
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Weitere Stellungnahmen sind bei der Stadtgemeinde Enns nicht eingelangt.

In der im Anhang befindlichen Stellungnahme geht der Ortsplaner auf die eingelangten
Stellungnahmen ein.

Weiterentwicklung & Projektstatus

Am 28. September 2023 wurde im Gemeinderat beschlossen, dass sich die Stadtgem-
einde nicht an einer zweiten Tiefgaragenebene beteiligen wird. Somit wird nur mehr
eine Tiefgaragenebene mit ca. 120 Stellplätzen und das Parkdeck im nördlichen Ber-
eich mit ca. 95 Stellplätzen errichtet.

Trotz Reduzierung der Stellplätze sind auch verkehrstechnische Maßnahmen notwe-
ndig, um eine positive Zustimmung der Landesstraßenverwaltung zu erhalten. In meh-
reren Terminen mit der zuständigen Behörde, den Projektwerbern und einen Verkehr-
splaner wurde nach Lösungen gesucht, um die Verkehrssituation vor Ort nicht zu ver-
schlechtern.

Folgende Maßnahmen müssen vom Projektwerber und der Stadtgemeinde Enns
umgesetzt werden:

 Verbreiterung des Fahrbahnteilers in der Forstbergstraße
 Mooser Weg: es wird nur mehr das Ausfahren Richtung Autobahn, aber nicht

mehr Richtung Stadt möglich sein. Die Einfahrt in den Mooser Weg ist nur mehr
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von der Stadt kommend möglich. Ein Fahrbahnteiler wird gesetzt, damit diese
Maßnahmen nachhaltig realisiert werden kann

 Der Fahrbahnteiler mit der Aufstellfläche ist zu verbreitern, da er nicht mehr
dem Stand der Technik entspricht.

 Kasernenstraße: Es wird das Einfahren von der Autobahn kommend möglich
sein und das Ausfahren Richtung Stadt.

 Steyrer Straße: Es wird zukünftig auch eine Ausfahrtsmöglichkeit Richtung Enn-
sdorf geben.

 Schutzweg: Der Schutzweg an der Kreuzung Wiener Straße / Steyrer Straße
wird Richtung Ennsdorf versetzt werden. Um die Sichtweiten zu gewähren,
muss ein Streifen der Grundstücke 166/1, KG Enns und 166/2, KG Enns (Eigen-
tümer Stadtgemeinde Enns) abgetreten werden. Die Stadtgemeinde Enns wird
mit den Eigentümern der Liegenschaft 166/1 einen Grundtausch durchführen.
Die Absichtserklärung wird ebenfalls im Gemeinderat im März 2024 beschlos-
sen.

Die geringfügigen Änderungen der Grundstücksgrenzen und die Einfahrtssituation wu-
rden im Bebauungsplan geändert.

Gemäß § 36 Abs. 4 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 des O.Ö. Raumordnungsgesetzes
idF. LBBl. 90/2013 wurde jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen
konnte, vom 09.02.2024 bis 11.03.2024 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

In diesem Zeitraum sind keine Stellungnahmen bei der Stadtgemeinde Enns eingela-
ngt.

Es wurde nach der öffentlichen Auflage noch folgende Ergänzung in den Satzungen
aufgenommen:

Für Stiegenhaus-moder Liftüberdachungen kann die Forsthöhe soweit erforderlich um
max. 1,5 m überschritten werden.

Kostenübernahme für die verkehrsverbessernden Maßnahmen:

Im Zuge des Umwidmungsverfahrens werden/ wurden seitens der Oö. Landesstraße-
nverwaltung Maßnahmen gefordert, die sowohl die Leistungsfähigkeit des Kreisverk-
ehrs aufrechterhalten als auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Kreuzu-
ngsbereiche Wiener Straße / Steyrer-Straße und Mooser Weg / Kasernenstraße / For-
stbergstraße beitragen sollen.  

Kostentragung Stadtgemeinde Enns:
Im Zuge dieser Umgestaltung ergibt sich für die Stadtgemeinde Enns die Möglichkeit,
den Gehweg entlang der L 568 auf Seite der Altstadt (siehe Abbildung) zu verbreitern.
Durch den Grundabtausch mit den Eigentümern der Liegenschaft 166/1 KG Enns kön-
nen die Sichtweiten erhöht und somit die Fußwegverbindungen in die Innenstadt und



251

in die Schule vor allem für die Ennser Schüler*innen und Bürger*innen verbessert we-
rden.
Eine Umsetzung dieser Maßnahme (betrifft ausschließlich den Bereich nördlich der L
568) ist unabhängig vom Projekt „Dragoner-Allee“ zielführend und kann unter Ausnu-
tzung der Synergien mit der Realisierung des Projektes kostenschonend umgesetzt
werden.
Eine Förderung für diese verkehrssichernden Maßnahmen seitens des Landes Oö.
wird angestrebt.
Eventuell erzielbare Förderungen für die zu errichtenden Fahrbahnteiler, die zur Gä-
nze im Verantwortungsbereich von Urbanica liegen (siehe folgend), werden der Proj-
ektwerberin weitergegeben.

Kostentragung Land Oö.:
In Verhandlungen mit dem Land Oö konnte die Zustimmung erreicht werden, dass
aufgrund des mitgenommenen Zustands der Straßenoberfläche zwischen Einfahrt Ka-
sernenstraße, Kreisverkehr und Kreuzung Steyrer Straße / Wiener Straße bzw. soweit
notwendig Richtung Ennsdorf der gesamte Feinbelag in diesem Bereich erneuert wird.
Die dabei anfallenden Kosten werden zur Gänze vom Land Oberösterreich übern-
ommen.

Kostentragung Urbanica:
Die Projektwerberin hat alle im kausalen Zusammenhang mit dem Projekt anfallenden
sonstigen Kosten inklusive Fahrbahnteiler in der Wiener Straße, Steyrer Straße und
Forstbergstraße, Umgestaltung der Kreuzungsbereiche, Gehwege entlang der eigent-
ümlichen Liegenschaft bzw. im Kreuzungsbereich Steyrer Straße-Wienerstraße etc. zu
tragen, die weder von der Stadtgemeinde noch vom Land Oö übernommen werden.
Ferner sind die in der Vereinbarung mit den Grundeigentümern festgelegten Maßn-
ahmen, die Urbanica betreffen, wie zum Beispiel Neuvermessung, Entfernung der bes-
tehenden Hecke samt Neuerrichtung eines Zaunes entlang des Grundstücks 166/1
KG Enns, vom Projektwerber zu übernehmen.
Zudem wird die Ausschreibung für die gesamte Umgestaltung (alle Maßnahmen bet-
reffend) ebenfalls von der Fa. Urbanica durchgeführt, die Abrechnung erfolgt allerdings
getrennt.  

Seitens Urbanica ist die Übernahme diese Verpflichtungen bereits mündlich zugesich-
ert worden, eine schriftliche Dokumentation wird nach Beschlussfassung zwischen der
Projektwerberin und der Stadtgemeinde Enns erfolgen.

Als nächster Schritt wird die Fa. Urbanica ein Detailprojekt zur Umgestaltung des Stra-
ßenraumes in Auftrag geben, sodass eine detaillierte Kostenschätzung vorgenommen
werden kann.  
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Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge den Bebauu-
ngsplan Nr. 81 gemäß Plan Nr. 81 – E 03 Proj.Nr. 980/44a der Regioplan Ingenieure
Salzburg GmbH. vom 14.03.2024 als Verordnung beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Gegenstimmen: Harald Lackner (NEOS-Fraktion)
Stimmenthaltungen: GRÜNE-Fraktion

Ich stelle mehrheitliche Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Bebauungsplan Nr. 81
 Projektunterlagen Dragoner-Allee Stand Nov. 2023
 Stellungnahme des Ortsplaners zu den eingelangten Stellungnahmen – Drago-

ner Allee
 Verkehrsplanung Steyrer Straße
 Verkehrsplanung Kasernenstraße
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zu 6
Wirtschaft, Handel und Tourismusangelegenheiten;
Referent: STR Gregor Eckmayr
zu 6.1
Wirtschaftsförderung
Vorlage: GG I/2024/0244/1

Das Ansuchen um Wirtschaftsförderung (im Session abrufbar) ist bereits Ende letzten
Jahres eingegangen. Der Förderungswerber hat im Frühjahr 2023 ein Café mit Bar am
Hauptplatz in Enns eröffnet.

Die Eröffnung dieses Lokals ist sicherlich eine Bereicherung für die Stadt Enns, da es
einen Gastronomiebetrieb in dieser Form, gerade am Hauptplatz, schon lange nicht
mehr gegeben hat.

Nach Durchsicht der Belege, die der Antragsteller eingereicht hat, können folgende
Rechnungen unter Berücksichtigung der Richtlinien der Ennser Wirtschaftsförderung
herangezogen werden:

Bei einer 10% Förderung würde dies einer Fördersumme von € 7.414,10 entsprechen.
Da lt. Richtlinien zur Förderung der Ennser Wirtschaft die Höchstgrenze bei € 5.000,00
liegt, würde bei positiver Entscheidung der Förderungswerber € 5.000,00 Wirtschaftsf-
örderung erhalten.

Die Bedeckung erfolgt von dem Konto „Wirtschaftspolitische Maßnahmen –Wirtschaft-
sförderung“ 1/782000-755030

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dem Förderungswerber den Höchstbetrag der Wirtschaftsförderung in Höhe von
€ 5.000,00 zu gewähren.

Beratung

Abstimmung

Firma Leistungen Betrag in €
GGM Gastro Internatio-
nal

Spültisch 474,00

Elefant Möbel Einrichtung 1.797,00
Möbel Lutz Einrichtung 11.769,00
Ing. Almond Einrichtung 3.115,00
ATC Beleuchtung 250,00
Gruber Lüftungstechnik Umbaumaterial 10.356,00
Gruber Elektotechnik Umbaumaterial/Beleuchtung 1.225,60
1a Quick Diverse Türen, Umbau etc 13.380,00
TBS Umbaumaterial etc. 31.774,40
GESAMT 74.141,00
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VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Ansuchen Wi-Förderung PLAZA

zu 6.2
Schanigarten am Ennser Hauptplatz; Abschluss eines Nutzungsübereinkomm-
ens
Vorlage: GG II/2024/0241/1
Der neue Betreiber des Gastronomiebetriebs Turmcafe Enns, Hauptplatz 13, 4470
Enns, die Miras Gastro GmbH, vertreten durch Kerem Rojan Pütün, ersucht um die Er-
richtung und den Betrieb eines Schanigartens vor dem Objekt. Die Situierung sowie
die Ausstattung des Schanigartens ändern sich gegenüber dem ehemaligen Betreiber
nicht.

Für den Betrieb und die Errichtung eines Schanigartens ist der Abschluss Nutzungsüb-
ereinkommens erforderlich.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möglich mit der Mi-
ras Gastro GmbH, Hauptplatz 13, 4470 Enns, vertreten durch Kerem Rojan Pütün, ein
Nutzungsübereinkommen für die Errichtung und den Betrieb eines Schanigartens vor
dem Objekt Hauptplatz 13 abschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Nutzungsübereinkommen
 Lageplan Schanigarten
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zu 7
Bauangelegenheiten, Straßen und Verkehr; Referent: STR Dipl.-Päd. Gunnar
Fosen
zu 7.1
Verleih von E-Scootern der Firma TIER
Vorlage: GG I/2024/0234/1

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

zu 7.2
Fußverkehrskonzept des Vereins Walkspace
Vorlage: GG I/2024/0235/1

Dieser Punkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

zu 7.3
Umsetzung von Maßnahmen Rad- & Fußverkehr
Vorlage: GG I/2024/0236/1
Der Verein WalkSpace hat im Zuge des Fußgängerchecks einen Maßnahmenkatalog
für Enns erstellt.

Aus diesen zahlreichen Vorschlägen wäre einfach und rasch folgende Maßnahme zeit-
nah umzusetzen:

1. Eine Markierung des Fußgängerweges in der Wiener Straße Richtung L 568
(alte B1) hier endet der Gehsteig und durch eine Markierung würde auf Fußgä-
nger aufmerksam gemacht bzw. hätten diese einen sicheren Weg.

Für die Markierung fallen Kosten an, die über das Konto 5/64000/062015, Verkehrs-
sichernde Maßnahmen abgedeckt sind.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Umsetzung
der vorgeschlagenen Maßnahme nach voriger Abklärung mit dem verkehrstechnischen
Amtssachverständigen beschließen

Beratung

Abstimmung
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VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 7.4
Ab- und Zuschreibungen zum öffentlichen Gut – im Bereich der Liegenschaft
Födermayr-Straße 2
Vorlage: GG II/2024/0222/1
Im Zuge der Errichtung des Kinderhauses „Dreiklang“ und Musikheimes wurde der
Kreuzungsbereich Eichbergstraße und Födermayr-Straße angepasst.

Nach Fertigstellung des Umbaues wurden die Grenzen zwischen dem öffentlichen Gut
und der Liegenschaft Födermayr-Straße 2 neu festgelegt. Dieser neue Grenzverlauf
soll gemäß § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz grundbücherlich durchgeführt werden.

Die Abtretung und Zuschreibung zum öffentlichen Gut erfolgen kostenlos (siehe beili-
egende Vermessungsurkunde der (Ferge&Partner ZT OG, GZ 6477K).

Gemäß § 67 (3) in Verbindung mit §§ 43 (1) und 40 (2) Zif 4 der Oö. Gemeindeordnung
1990 idgF ist nun die Zustimmung des Gemeinderates für Ab- und Zuschreibungen
laut dem beigelegten Teilungsplan erforderlich.

Die Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer für die Ab- und Zuschreibungen der
Teilflächen zum öffentlichen Gut liegt vor.

Die Vermessungsurkunde zur Straßengrundeinlöse gemäß § 15 Liegenschaftsteilung-
sgesetz (Ferge&Partner ZT OG, GZ 6477K) ist als Beilage ersichtlich.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Ab- und
Zuschreibungen der Teilflächen zum öffentlichen Gut gemäß § 15 Liegenschaftsteilu-
ngsgesetz entsprechend der Vermessungsurkunde (Ferge&Partner ZT OG, GZ
6477K) genehmigen. Weiters wird die Widmung zum Gemeingebrauch bzw. die Aufh-
ebung aus dem Gemeingebrauch bestätigt.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.
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Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Deckblatt 6477K
 Teilungsausweis 6477K
 Teilungsplan 6477K

zu 7.5
Straßenbeleuchtung LED-Umstellung 2.Teil: Auftragsvergabe Ausführung
Vorlage: GG II/2024/0238/1
Nach Beschlussfassung des MFP im Dezember 2023 wurde die Ausführung für die
LED-Umstellung Teil 2 für die Jahre 2024-2026 freigegeben. Das Planungsbüro Akun
Lichttechnik GmbH wurde mit der Abwicklung der Vergabe, Förderansuchen und Baul-
eitung beauftragt. Die Ausschreibungsunterlagen nach dem Bestbieterprinzip wurden
zeitgerecht ausgearbeitet und an den Bieterkreis verteilt. In einem nicht offenen Verf-
ahren ohne vorheriger Bekanntmachung wurden 8 Firmen zur Legung eines Angebo-
tes eingeladen.

Die Angebotseröffnung fand am 23.02.2024 am Stadtamt Enns um 10:15 mit folge-
ndem Ergebnis statt:

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch durch die Akun Lichttechnik GmbH
geprüft und als richtig befunden. Der höhere Angebotspreis ist auf die Erhöhung der
Rohstoff- und Energiepreise, sowie der massiven Steigerung der Lohnkosten zur-
ückzuführen.

Die Finanzierung erfolgt über das Konto Öffentliche Beleuchtung 5/816000-
060050/000 im außerordentlichen Haushalt. Es sind insgesamt Finanzmittel in der
Höhe von rd. € 1.200.000 vorgesehen. Die restliche Summe wird in den MFP 2025
aufgenommen. Rund die Hälfte der Investitionskosten kann durch KIP und Landesfö-
rderungen abgedeckt werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Auftragsv-
ergabe für die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung der Stadtgemeinde Enns an die
Firma ELIN GmbH mit einer Auftragssumme von € 1.308,984,91 (inkl. Ust) beschlie-
ßen.
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Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

zu 8
Klima-, Natur- und Umweltschutz, Energie, Wasser- und Kanal- sowie Abfalla-
ngelegenheiten; Referent: STR Michael Reichhardt

Es liegen keine Tagesordnungspunkte vor.

zu 9
Wohnungsangelegenheiten sowie kommunale Einrichtungen und gemeinde-
eigene Liegenschaften und Objekte;
Referent: STR Markus Perlinger (vorgetragen von GR Gernot Halla)
zu 9.1
Änderung der Friedhofsgebührenordnung (Korrektur der Leichenhallengebühr)
Vorlage: GG I/2024/0245/1
Die Stadtgemeinde Enns hat aufgrund § 15 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes
2008 eine Gebührenordnung für den Ennser Stadtfriedhof erlassen.
Diese Friedhofsgebührenordnung wurde zuletzt in der Sitzung des Gemeinderates im
September 2023 neu beschlossen, da die Baumbestattung als neue Bestattungsart
ermöglicht wurde.
Unglücklicherweise wurden beim Entwurf der neuen Friedhofsordnung in § 6 Leiche-
nhallengebühr die Gebühren ohne die letzte Indexierung fehlerhaft übertragen.
Dieser Fehler soll durch nunmehrigen Neubeschluss der Friedhofsgebührenordnung
korrigiert werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die beiliege-
nde Friedhofsgebührenordnung beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.
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Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Tarifblatt Totengräber 11.23
 Friedhofsgebührenordnung 2024

zu 9.2
Freibad Enns; Anpassung der Tarifordnung
Vorlage: SD/2024/0185/1
Die letzte Änderung der Tarifordnung für das Freibad Enns erfolgte mit Beschluss des
Gemeinderates vom 30. März 2023. Dabei wurden auch die einzelnen Tarife valorisiert
und angepasst. In der Beilage ist die derzeit gültige Tarifordnung nachzulesen.

Aufgrund der in der Tarifordnung vorgesehenen Wertsicherungsklausel ist eine neue-
rliche Anpassung der Tarife um 5,3 % für die Freibadsaison 2024 notwendig (der Verb-
raucherpreisindex 2005 hat sich vom November 2022 bis November 2023 um 5,3%
verändert).

Die Indexierung ist von der Verwaltung der Stadtgemeinde Enns automatisch (ohne
weitere Beschlussfassung des Gemeinderates) vorzunehmen.

Hat es zu Beginn dieses Jahres noch danach ausgeschaut, dass aufgrund Personalm-
angels das gewohnte Angebot nicht zur Verfügung gestellt werden kann, hat sich diese
Befürchtung allerdings in den letzten Wochen zerschlagen. Nach derzeitigem Stand
können wir mit „voller Mannschaftsstärke“ die Freibadsaison eröffnen.

Davon unabhängig sollte die Tarifordnung insofern neu beschlossen werden zumal:

- in der geltenden Tarifordnung noch Vorschriften aus der „Coronazeit“ enthalten sind,
die ersatzlos entfallen können
- gewisse Formulierungen und Begrifflichkeiten exakter definiert werden sollten.

Es wird daher folgende, adaptierte Tarifordnung für das Freibad Enns zur Diskussion
gestellt (Tarif alt- Tarif neu!):

TARIFORDNUNG FÜR DAS FREIBAD ENNS

Tageskarten: Tarif in
€

alt neu
Erwachsene 4,70 4,90
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und körperlich beeinträch-
tigte

frei frei

Kinder bis 15 Jahre in Begleitung frei frei
Kinder Schüler und Jugendliche von ab 6 bis 15 Jahre 2,-- 2,10
Schulklassen mit Aufsicht (Lehrer, Freizeitpädagoge) pro Person 1,60 1,70
Kurzzeit täglich ab 16:30 Uhr 2,80 2,90
Ermäßigungskarte mit Ausweis 3,50 3,70
Familienkarte mit Ausweis (1 Elternteil mit einem oder mehreren Kindern) 5,40 5,70
Familienkarte mit Ausweis (2 Elternteile mit einem oder mehreren Kindern) 8,30 8,70
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Saisonkarten:
Im Zusammenhang mit der COVID-19 Gesetzgebung des Bundes und den daraus re-
sultierenden Beschränkungen der Besucherzahl von Freibädern können Saisonkarten
für die Badesaison nur unter der Voraussetzung erworben werden, wenn der Erwerber
eine Einverständniserklärung unterzeichnet, welche Regelungen bezüglich des Eintri-
tts in das Freibad und der Ausschießung von Kostenrückerstattung enthält.

Ermäßigungskarten erhalten
Schüler, Lehrlinge, Studenten, Präsenz- und Zivildiener bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres, Inhaber eines Ennser Seniorenausweises, Pensionisten mit Ausgleich-
szulage, Sozialhilfeempfänger, Invalide ab 50% Erwerbsminderung und
Patienten der Rehaklinik Enns.

Familienkarten erhalten:
Inhaber eines Familienausweises der Stadt Enns oder des Landes Oö und zwar: Elt-
ern Ehepaare mit einem oder mehreren Kindern bis 15 Jahren oder ein Elternteil mit
einem oder mehreren Kindern bis 15 Jahren, für die gemäß den gesetzlichen Bes-
timmungen Familienbeihilfe bezogen wird.

Benützungs- und Leihgebühren, Einsätze: Tarif in €

In den angeführten Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer von 13% enthalten.

Die Tarife sind wertgesichert. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der
Verbraucherpreisindex 2005 oder ein an seine Stelle tretender Index. Ausgangsbasis
für diese Wertsicherungsklausel ist die für den Monat November 2009 bekannt gegeb-
ene Indexzahl. Indexbedingte Schwankungen werden jährlich auf der Basis der Ind-
exzahl November berechnet. Schwankungen bis einschließlich 5 % nach oben oder
unten bleiben unberücksichtigt. Verändert sich die veröffentlichte Indexzahl um mehr
als 5 % nach oben oder unten, werden die Tarife im gleichen prozentualen Verhältnis
angepasst.

alt neu
Erwachsene 68,-- 72,--
Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre 34,60 36,50
Ermäßigungskarte mit Ausweis 48,40 51,--
Familienkarte mit Ausweis (1 Elternteil mit einem oder mehreren Kind-
ern)

83,-- 87,40

Familienkarte mit Ausweis (2 Elternteile mit einem oder mehreren Kind-
ern

123,40 130,-
-

alt neu
Kabinennutzung pro Saison 71,80 75,60
Kabinennutzung je Tag 4,30 4,50
Tischtennis Benützungsgebühr je Stunde 4,30 4,50
Sonnenschirm, Liege Leihgebühr je Stück und Tag 4,30 4,50
Schlüsseleinsatz Kästchen

6,10
6,40

Einsatz für Kabinenschlüssel, Tischtennisschläger, Fußbälle, Sonnen-
schirme, Liegen je Stück

15,80 16,60
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Letzte Indexanpassung Basis November 2023.

Die Tarifordnung tritt mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist
folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Tarifordnung des Gemeindera-
tes vom 30. März 2023 außer Kraft.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die in der
Beilage angeschlossenen Tarifordnung für das Freibad Enns beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Kundmachung 03-2023

zu 9.3
Stadthalle Enns; Anpassung der Tarifordnung
Vorlage: SD/2024/0186/1
Die letzte Änderung der Tarifordnung für die Stadthalle Enns erfolgte mit Beschluss
des Gemeinderates vom 24. Juni 2021. Dabei wurden die einzelnen Tarife valorisiert
und angepasst. In der Beilage ist die seit 1.9.2021 geltende Tarifordnung nachzulesen.

In der Tarifordnung ist eine Wertsicherungsklausel (siehe Punkt VI.) hinterlegt, die bei
Eintritt bestimmter Bedingungen von der Verwaltung der Stadtgemeinde Enns automa-
tisch (ohne weitere Beschlussfassung des Gemeinderates) anzuwenden ist.
Zur Berechnung der Wertsicherung dient der VPI 2005, wobei als Ausgangsbasis die
für den Monat Dezember 2020 verlautbarte Indexzahl heranzuziehen ist.
Vom Zeitpunkt Dezember 2020 bis zum Dezember 2023 hat sich der VPI 2005 von
132,6 Punkte auf 160,9 Punkte erhöht, was einer prozentuellen Veränderungsrate von
exakt 21,3% gegenüber dem Ausgangswert entspricht.
Die einzelnen in der Tarifordnung dargestellten Beträge sind folglich um diesen Proze-
ntsatz zu erhöhen.
Nach Punkt VI. Absatz 2 der Tarifordnung wird die gesamte Änderung ab dem nachf-
olgenden 1. September (2024) voll wirksam.

Folgende Anpassungen und Änderungen werden zur Diskussion gestellt:

In der folgenden Aufstellung sind die indexbedingten Veränderungen zur Tarifordnung
2021 in ROT dargestellt.
Vorgeschlagen wird, die Betriebskosten aus der Tarifordnung zur Gänze zu streichen,
zumal diese in der Saalmiete inkludiert sind
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Bei den Leihgebühren wurden „runde“ Beträge (blau hinterlegt) gewählt.
Die Garderobengebühr soll vereinheitlicht werden, unabhängig von der Veranstaltung-
sdauer, und soll mit € 1,00 festgesetzt werden.

TARIFORDNUNG FÜR DIE STADTHALLE ENNS 2024

Veranstaltungen:

I. Saalmiete Großer Saal

II. Saalmiete Nebenräume

III. Nebenkosten und Gebühren

a) Personalkosten (Hallentechniker und Aufsichtsorgan sind in der Saalmiete inkludi-
ert):

Hallentechniker € 43,00 /h
Aufsichtsorgan € 43,00 /h
Reinigungspersonal € 24,00 /h nach tatsächlichem Aufwand

b) Auf- und Abbauarbeiten - Veranstaltungsvorbereitung:

pro Tag/Mitarbeiter € 74,00

mit Einnahmen (Eintritt/Kartenverkauf) ohne Einnahmen

Beispiele:
Tanzveranstaltungen
Konzerte
Theater
Kabaretts
Tourneen
Modeschauen
Ausstellungen
Messen
gewerbliche Veranstaltungen

Beispiele:
Kultur- u. Sportveranstaltungen
Lichtbildvorträge
Kunstausstellungen
Weihnachtsfeiern
Hochzeiten
politische Veranstaltungen
Jahreshauptversammlungen
Tagungen
sonstige Veranstaltungen

23% der Bruttokarteneinnahme
jedoch mindestens
vom 1.4. bis 30.9. € 275,00 /h
vom 1.10. bis 31.3. € 349,00 /h
zzgl. Reinigungsaufwand

vom 1.4. bis 30.9. € 212,00 /h
vom 1.10. bis 31.3. € 288,00 /h
zzgl. Reinigungsaufwand

vom 1.4. bis 30.9. € 93,00 /h
vom 1.10. bis 31.3. € 115,00 /h
zzgl. Reinigungsaufwand



263

c) Betriebskosten (in der Saalmiete inkludiert):

Strom € 0,29 /KWh
Heizung € 86 /MWh

d) Leihgebühren:

für 1 Geschirrtuch € 1,50 inkl. Reinigung
für 1 Tischtuch mittel € 2,00 inkl. Reinigung
für 1 Tischtuch groß € 2,50 inkl. Reinigung

Bei Verwendung von Gegenständen außerhalb der Stadthalle werden, neben den
oben erwähnten Wäschekosten, folgende Leihgebühren je Tag und Stück sowie die
Personalkosten lt. Pkt. a) für Vorbereitungs-, Reinigungs- bzw. Instandsetzungsarbei-
ten verrechnet, wobei das Wochenende von Freitag bis Montag als ein Tag gerech-
net wird:

Kleinteile (Gläser, Geschirr, Besteck usw.) und ähnliches € 0,20
Tische, Stühle und ähnliches € 0,40
Barelemente, Treppen, Pinnwände und ähnliches € 6,50
Lautsprechanlage, Rednerpult, Leinwand und ähnliches € 15,00

e) Garderobengebühr:

für Veranstaltungen:
bis zu einer Dauer von 4 Std. (pro Stück) € 0,63
über 4 Std. (pro Stück) € 0,95
€ 1,00 pro Stück; es ist nur Barzahlung möglich

IV. Mehrwertsteuer

In den angeführten Tarifsätzen ist die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthal-
ten.

V. Sonderbestimmungen

Als Veranstaltungsdauer kommt die Zeit vom Einlass der Besucher bis zum Abschlie-
ßen des Haupteinganges nach der Veranstaltung zur Verrechnung. Für Auf- und Abb-
auarbeiten fallen keine zusätzlichen Kosten an.
In der Saalmiete sind mit Ausnahme der Leihgebühren, der Reinigungskosten sowie
eventuelle Kostenersätze für Beschädigungen alle Betriebskosten inkludiert.
Im Tarif für die Anmietung des großen Saales bei Ballveranstaltungen ist die kostenl-
ose Beistellung des kleinen Saales sowie des Foyers und der Kaffee- und Sektbar en-
thalten.

Der Bürgermeister kann auf Antrag folgende Preisnachlässe gewähren:

- Für gemeindeeigene Veranstaltungen und bei Veranstaltungen nicht gewe-
rblicher Art einen Preisnachlass bis zu 30% auf die Saalmiete und zusätzlich einen
Preisnachlass bis zu 20% auf die Gesamtvorschreibung (zB. inkl. Leihgebühren,
Personalkosten, usw.)
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- Bei Mehrfachbelegungen bzw. bei kulturell wertvollen oder dem Ansehen der Stadt
Enns dienlichen Veranstaltungen einen Preisnachlass bis zu 20% auf die Gesamt-
vorschreibung

- Für Ennser Vereine wird bei nicht gewerblichen Veranstaltungen ein Preisnachlass
von 75% auf die Saalmiete gewährt. Ennser Vereine können den kleinen Saal für
Trainingszwecke zum Tarif von € 20,00 (eventuell erhöhen auf € 25,00) für die er-
ste Stunde und € 10,00 (eventuell erhöhen auf € 15,00) für jede weitere Stunde mi-
eten. Für diesen Tarif werden keine weiteren Preisnachlässe gewährt.

VI. Wertsicherungsklausel

Die Tarifsätze sind wertgesichert. Zur Berechnung der Wertsicherung dient der vom
österreichischen Statistischen Zentralamt verlautbarte Verbraucherpreisindex 2005
oder ein an dessen Stelle tretender Index. Als Ausgangsbasis ist die für den Monat
Dezember 2020 verlautbarte Indexzahl heranzuziehen.
Die Tarifsätze verändern sich in dem Ausmaß, in dem sich der genannte Index gegen-
über der Ausgangsbasis verändert. Eine Veränderung der Indexzahl bis einschließlich
5 % (fünf Prozent) bleibt unberücksichtigt.

Wird diese Grenze jedoch überschritten oder unterschritten, so wird die gesamte Änd-
erung ab dem nachfolgenden 1. September voll wirksam. Die erste außerhalb des Spi-
elraumes von 5 % liegende Indexzahl bildet die Grundlage für die Neuberechnung der
Tarifsätze und des neuen Spielraumes.
Die aufgrund einer Indexanpassung neu berechneten Tarifsätze werden jeweils
kaufmännisch auf einen vollen Eurobetrag gerundet.

VII. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt mit 1.September 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige
Tarifordnung für die Stadthalle Enns vom 1.September 2021 außer Kraft.

Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotko

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge

Diskussion

Beratung

Abstimmung
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Wortmeldungen:
Mag. Nico Praus (ÖV-P- Fraktion)
Wir werden als ÖVP Fraktion diesem Antrag nicht zustimmen, aus folgenden Gründen:

1. Wir wollen ein Zeichen für unsere Vereine setzen, uns hinter die Vereine stellen.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir seit 2021 die Tarife nicht mehr erhöht haben,
andererseits muss man sagen, eine Tariferhöhung über 20 %, da stoßen wir
den einen oder anderen Verein vor den Kopf. Bei der Durchrechnung für eine
Veranstaltung von ca. 5 Stunden, mit Reinigungspersonal im Nachgang sind es
trotzdem Mehrkosten von über € 200,--, die für den Verein zu tragen sind und
der Bürgermeisterrabatt schon abgezogen ist. Nichtsdestotrotz werden die Ver-
eine mit Mehrkosten belegt, es könnten damit in Zukunft Veranstaltungen wegf-
allen.

2. Aus unserer Sicht wäre die Mitte zwischen 0 und 20 % eine andere prozentuelle
Erhöhung, ein weiterer Grund, um dem Antrag nicht zuzustimmen. Soweit ich
mich zurückerinnere, hast Du Christian bei einem Jourfix im Jänner über eine ni-
edrigere Erhöhung gesprochen.

Bgm Christian Deleja-Hotko
Es passieren Dinge zwischen Politik Jourfix und Gemeinderat, seit November bis Anf-
ang Februar hatten wir die Gebarungsprüfer im Haus, mithin ein wesentlicher starker
Kritikpunkt war einerseits die Kostengünstigkeit der Stadthalle, diese stehe in keinem
Vergleich zu anderen Gemeinden. Wir wurden dafür kritisiert, dass wir soviele Ermä-
ßigungen geben für Ennser Vereine und nicht gewerbliche Veranstaltungen. Aus die-
sem Grunde kann ich in weiterer Folge nicht ruhigen Gewissens zusehen, wenn ich
den Kritikpunkt seitens der Aufsichtsbehörde bekomme. Resultierend daraus müssen
wir die Preise inflationsbedingt anpassen. Ich mag mich für die Aussage ent-
schuldigen, kannte aber zu dem Zeitpunkt auch den Rechnungsabschluss noch nicht.
Ich ersuche um die Zustimmung des Gemeinderates.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Gegenstimmen: ÖVP-Fraktion

Ich stelle mehrheitliche Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar:
 Kundmachung TO Stadthalle aus 2021

zu 9.4
Sporthalle Enns; Anpassung der Tarifordnung
Vorlage: SD/2024/0191/1
Die Tarifordnung für die (Dreifach-)Sporthalle Enns wurde mit Gemeinderatsbeschluss
vom 24.06.2021 zum letzten Mal an den Index angepasst und wird seit 01. September
2021 angewendet (vgl. Beilage 1).

So wie die Tarifordnung für die Stadthalle beinhaltet auch die „Tarifordnung Sporthalle“
eine Wertsicherungsklausel, die bei Überschreiten eines bestimmten Wertes „automa-
tisch“ zur Anwendung (siehe Punkt VI. Wertsicherungsklausel) kommt.
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Zumal zwischen den beiden Tarifordnungen kein einheitlicher Verbraucherpreisindex
(Stadthalle VPI 2005, Sporthalle VPI 2020) festgeschrieben ist einerseits andererseits
eine nicht gleichlautende „Ausgangsbasis“ (Stadthalle Monat Dezember, Sporthalle
Monat Jänner) getroffen wurde, kommen bei entsprechender Indexierung auch unter-
schiedliche Anpassungsprozentsätze zur Anwendung.
Dies hat zur Folge, dass, zum Beispiel für Personaldienstleistungen, unterschiedliche
Tarife zur Verrechnung kommen müssten, obwohl sowohl in der Stadthalle als auch in
der Sporthalle die idente Personalzuständigkeit gegeben ist.

Es ist daher sinnvoll in beiden Tarifordnungen die gleiche Wertsicherungsklausel fes-
tzuschreiben, um in Zukunft idente Voraussetzungen und Anpassungen bei der Index-
anpassung zu gewährleisten.

Vorgeschlagen wird, die Tarifordnung der Sporthalle an die Index-Bestimmungen der
Tarifordnung der Stadthalle anzupassen.
Weiters wird empfohlen, bei der bevorstehenden Anpassung die Werte mit dem gl-
eichen Prozentsatz anzupassen wie die Tarife der Stadthalle, nämlich um einen Proze-
ntsatz in Höhe von 21,3% (die einzelnen Beträge werden auf ganze Zahlen auf- bzw.
abgerundet) anstatt 22,2% nach der geltenden Regelung der TarifO Sporthalle.

Weiters wurde der Tarifsatz für eine Einzelhalle im Verhältnis zur Gesamthalle so adap-
tiert, dass eine Anmietung der vorhandenen drei Einzelhallen nicht unter dem Tarif der
Gesamthalle liegt. In der bisherigen Tarifordnung EUR 24,00/EUR 75,00 – neu EUR
30,00/EUR 90,00.

Der exakteWortlaut der neuen Tarifordnung für die Sporthalle Enns 2024 findet sich
in der Beilage 2.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Tariford-
nung der Sporthalle Enns 2024 (siehe Beilage 2) beschließen.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Gegenstimmen: ÖVP-Fraktion

Ich stelle mehrheitliche Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Tarifordnung Sporthalle 2021
 Tarifordnung Sporthalle 2024
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zu 10
Allfälliges

Es erfolgt die Einladung zu einem kleinen Imbiss von Marieluise Metlagel.
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Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt der Vorsitzende, Bgm Christian
Deleja-Hotko, die Sitzung.

Gegen diese Verhandlungsschrift, die in der Sitzung am _______________ aufgel-
egen ist, wurden keine Einwendungen erhoben.

Enns, am ______________

Vorsitzende(r):

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Gesehen!
Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotko

Vorsitzender:

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Schriftführerin:

________________________
Sabine Haslauer

Mitglied der
SPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
ÖVP-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion:

________________________


